
Staat – Raum – Grenzen

Aus der persönlichen Erfahrungen heraus, was Grenzen 
für einzelne Individuen oder Personengruppen – Kos-
mopolitinnen, globale Nomaden, Life-Style-Migranten, 
Grenzgängerinnen, bi-nationale Paare, Angehörige des 
Grenzwachtkorps oder vorläufig Aufgenommene – 
bedeuten, erkundet die aktuelle Ausgabe von terra 
cognita das komplexe Verhältnis von Staat, Raum und 
Grenzen. Wie sehr soll die Festung Europa verteidigt 
werden? Müsste man im Namen einer globalen Ge-
rechtigkeit für offene Grenzen plädieren? Weshalb 
werden in einer global funktionierenden Welt zuneh-
mend Mauern hochgezogen und Initiativen zur Ab-
schottung ergriffen? Ist die Personenfreizügigkeit ein 
Auslaufmodell? Ist Transnationalität trotz Staatsgren-
zen nicht doch eine unverrückbare Realität geworden? 
Die Beiträge liefern – durchaus kontroverse – Antwor-
ten auf diese Fragen.

Etat – espace – frontières

Pour savoir ce que représentent les frontières pour 
des individus ou des groupes de personnes – cosmo-
polites, nomades du monde, migrants lifestyle, fron-
taliers, couples binationaux, membres du corps des 
gardes-frontière ou personnes admises à titre provi-
soire –, le numéro actuel de terra cognita se penche 
sur le rapport complexe entre Etat, espace et frontières 
en se basant sur l’expérience personnelle. Jusqu’à quel 
point faut-il défendre la forteresse Europe ? Faudrait-il 
plaider pour des frontières ouvertes au nom d’une 
justice mondiale ? Pourquoi faut-il construire de plus 
en plus de murs et prendre des initiatives de cloison-
nement dans un monde qui fonctionne de manière 
globale ? La libre circulation des personnes a-t-elle fait 
son temps ? La transnationalité n’est-elle pas devenue 
une réalité immuable, malgré les frontières étatiques ? 
Les différentes contributions livrent des réponses, as-
sez controversées, à ces questions.

Stato – spazio – frontiere

Fondandosi sulle esperienze personali o percezioni in-
dividuali che hanno della nozione di frontiera diversi 
individui o gruppi di persone – cosmopoliti, nomadi 
globali, migranti life-style, frontalieri, coppie bina-
zionali, membri del Corpo delle guardie di confine o 
persone ammesse provvisoriamente –, la presente edi-
zione di terra cognita esplora il rapporto complesso 
che unisce Stato, spazio e frontiere. Fino a che punto 
occorre difendere la fortezza europea? In nome di un 
senso di giustizia globale non dovremmo farci gli avvo-
cati delle frontiere aperte? Come mai in un mondo vie-
più globalizzato sorgono sempre nuovi muri e sempre 
nuove iniziative che spronano a una crescente chiusu-
ra? La libera circolazione delle persone ha forse perso 
della propria attualità? La transnazionalità malgrado le 
frontiere nazionali non è ormai un fatto irreversibile? 
I contributi della presente edizione propongono varie 
risposte, assai divergenti tra loro.
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Gli «amministratori della migrazione» occupano gene-
ralmente una posizione scomoda. Taluni li considerano 
degli approfittatori di quella che definiscono un’indu-
stria dell’asilo e dell’integrazione gonfiata artificialmen-
te, altri vedono in loro gli esecutori di un regime disu-
mano. Che cosa si cela dietro le quinte dei servizi di 
migrazione, dei centri per l’asilo, delle autorità delle na-
turalizzazione o dei servizi d’integrazione? Chi sono le 
persone che giorno dopo giorno provvedono all’appli-
cazione di numerose norme di legge in materia di stra-
nieri, di asilo e di naturalizzazione. Come percepiscono 
il loro stesso ruolo? Come percepiscono le persone che 
si presentano da loro in veste di clienti? Qual è il loro 
margine di interpretazione delle norme? Cosa apprez-
zano e cosa non apprezzano? Come gestiscono il fatto 
di essere in permanenza sotto gli sguardi del pubblico?

terra cognita 32 è dedicata sia agli attori sia alle isti-
tuzioni dell’amministrazione in ambito migratorio. Ri-
battezzare la «polizia degli stranieri» in «servizio mi-
gratorio» o «controllo degli abitanti» è stato un mero 
atto retorico oppure è cambiata anche la deontologia? I 
progetti per un approccio adeguato alla diversità hanno 
modellato la realtà lavorativa quotidiana? Come sono 
mutate le condizioni generali delle diverse istituzioni 
negli ultimi decenni? I processi si sono complicati op-
pure semplificati? Qual è l’influsso del federalismo sui 
processi del settore della migrazione? A fronte della di-
mensione viepiù internazionale della politica migratoria, 
qual è il margine di manovra di cui gode Svizzera?
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66 Recht auf Bewegungsfreiheit?

Regina Kiener, Gabriela Medici

Bedingter Zugang 
zum öffentlichen Raum 
für Asylsuchende.

Bund und Kantone schränken Asylsuchende in ihrem Zugang zum öffentlichen Raum ein, 

zum Beispiel durch das Verbot, bestimmte Wege zu begehen oder durch eine strenge Anwe-

senheitspflicht in Asylunterkünften. Der vorliegende Beitrag diskutiert, ob diese Massnahmen 

mit den Grund- und Menschenrechten der Asylsuchenden, insbesondere mit ihrem Recht auf 

Bewegungsfreiheit vereinbar sind. 

Der öffentliche Raum gehört grundsätzlich allen. Für 
Asylsuchende gilt dieser Grundsatz aber nur bedingt, 
sind sie doch im Zugang zum öffentlichen Raum vieler-
orts eingeschränkt. So wurde Asylsuchenden in Brem-
garten/AG und Muri/AG der Zutritt zu Schulhausarealen 
und Spielplätzen verwehrt. In der Gemeinde Nottwil/
LU durften Asylsuchende nicht den kürzesten Weg von 
der Unterkunft zum Bahnhof nehmen, und in Birmens-
dorf/ZH wurden sie dazu angehalten, anstatt einer 
Quartierstrasse einen eigens zu diesem Zweck erstellen 
Weg durch den Wald zu benutzen. Aber auch Anord-
nungen wie die Pflicht zur Anwesenheit in der Asylun-
terkunft schränken die Möglichkeiten asylsuchender 
Personen ein, den öffentlichen Raum ungehindert zu 
benutzen. Aus rechtlicher Sicht stellt sich die Frage, ob 
solche Einschränkungen der Bewegungsfreiheit mit den 
Grund- und Menschenrechten von Asylsuchenden ver-
einbar sind.

Grundrecht der Bewegungsfreiheit

Die Bundesverfassung garantiert in Art. 10 Abs. 2 je-
dem Mensch ein Recht auf Bewegungsfreiheit und 
damit den Anspruch auf freie Ortsveränderung. Die 
Garantie schützt auch Ausländerinnen und Ausländer 
und dies unabhängig von ihrem jeweiligen Aufenthalts-
status. Wie alle Grundrechte gilt die Bewegungsfreiheit 
für Asylsuchende aber nicht absolut. Die Verfassung 
sieht nämlich vor, dass Grundrechte unter bestimmten, 
in der Verfassung (Art. 36 BV) selbst genannten Vor-
aussetzungen eingeschränkt werden dürfen. Eingriffe 
in die Bewegungsfreiheit sind demnach zulässig, wenn 

sie sich auf eine rechtliche Grundlage stützen und ein 
anerkanntes öffentliches Interesse verfolgen oder dem 
Schutz der Grundrechte Dritter dienen. Ausserdem 
müssen Einschränkungen in Bezug auf den angestreb-
ten Zweck verhältnismässig sein, das heisst, sie dürfen 
nicht weiter gehen, als dies zur Erreichung des mit der 
Einschränkung verfolgten Ziels erforderlich ist.

Anwesenheitspflichten in 
kollektiven Asylunterkünften

Das Asylrecht sieht vor, dass Asylsuchende bis zum Ab-
schluss des Asylverfahrens das Recht haben, sich in der 
Schweiz aufzuhalten (Art. 42 AsylG). Ihnen wird aber 
für die Dauer des Verfahrens ein bestimmter Aufent-
haltsort bzw. eine bestimmte Unterkunft zugewiesen. 
Während einer ersten Phase sind Asylsuchende in ei-
nem vom Bund betriebenen Empfangs- oder Verfah-
renszentrum untergebracht, später werden sie auf kan-
tonale Unterkünfte verteilt. 

Die in Bundeszentren untergebrachten Asylsuchenden 
dürfen den öffentlichen Raum nur während klar festgeleg-
ten Tageszeiten aufsuchen. Die Verordnung, welche den 
Betrieb der Bundeszentren regelt, sieht vor, dass sie die 
Unterkunft grundsätzlich nur mit einer Bewilligung und 
nur zu bestimmten Zeiten – werktags von 09:00 bis 17:00 
Uhr sowie an Wochenenden – verlassen dürfen. Die Kan-
tone haben für ihre Zentren keine solchen gesetzlichen 
Bestimmungen erlassen. Die Ausgangsmöglichkeiten in 
kantonalen Asylzentren sind meist (nur) in Hausordnun-
gen, Weisungen oder Richtlinien geregelt. Diese haben 
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keine Gesetzeskraft und sind – anders als die Verordnun-
gen des Bundes – häufig nicht öffentlich zugänglich.

Anwesenheitspflichten schränken die Bewegungsfrei-
heit von Asylsuchenden empfindlich ein. Die Ausgangs-
zeiten in den vom Bund betriebenen Asylunterkünften 
sind zwar gesetzlich vorgesehen und können mit öf-
fentlichen Interessen begründet werden, etwa der Auf-
rechterhaltung eines ordnungsgemässen Anstaltsbe-
triebs und der Durchführung effektiver Asylverfahren. 

Die Regelung der Ausgangszeiten in Unterkünften des 
Bundes ist aber unverhältnismässig; sie engen die Asyl-
suchenden in ihrem Recht auf (auch nur geringfügige) 
Ortsveränderungen, auf Aufnahme sozialer Kontakte 
und auf freie Alltagsgestaltung übermässig stark ein. Das 
gilt umso mehr, wenn ein restriktives Ausgangsregime 
gilt oder wenn die Asylunterkunft weit abgelegen ist. 
Zur Gewährleistung eines geordneten Unterkunftsbe-
triebs würden bereits weniger einschneidende Massnah-
men genügen. Zu denken ist etwa an eine Meldepflicht 
beim Verlassen und bei der Rückkehr; oder es könnte 
der Grundsatz gelten, dass eine generelle Ausgangsbe-
willigung besteht, die nur unter bestimmten Vorausset-
zungen individuell einschränkbar wäre. Im Ergebnis zeigt 
sich, dass die Ausgangssperren in Bundeszentren die Be-
wegungsfreiheit von asylsuchenden Personen verletzen. 

Sofern in kantonalen Asylunterkünften ähnliche Aus-
gangsbeschränkungen gelten wie beim Bund, sind auch 
diese aufgrund fehlender Verhältnismässigkeit nicht mit 
der Verfassung vereinbar. Sind die Beschränkungen nur 
in einer Hausordnung oder in Weisungen festgehalten, 
kann sich die Grundrechtseinschränkung nicht auf eine 
genügende gesetzliche Grundlage stützen.

Rayonverbote, Ausgrenzungen 
und Eingrenzungen

Die Rechtsordnung sieht vor, dass eine Person unter 
gewissen Voraussetzungen dazu angewiesen werden 
kann, einen bestimmten Teil des öffentlichen Raums 
nicht zu verlassen oder nicht zu betreten. Eine solche 
Massnahme kann auf kantonalem Recht beruhen 
(z. B. ein Rayonverbot gemäss kantonalem Polizeige-
setz) oder eine Grundlage im Bundesrecht haben (soge-
nannte Ein- und Ausgrenzungen gemäss Art. 74 AuG). 
Das Gesetz sieht nur die individuelle, nicht aber die kol-
lektive Anordnung dieser Massnahmen vor. 

Die Kantone und Gemeinden stellen mitunter gegen-
über Asylsuchenden das Verbot auf, sich während 
bestimmten Zeiten an bestimmten Orten (wie etwa 
Spielplätzen) aufzuhalten. Auch solche Massnahmen 
schränken die Bewegungsfreiheit ein, weshalb auch 

hier die Voraussetzungen für einen zulässigen Grund-
rechtseingriff (Art. 36 BV) eingehalten werden müssen. 
Sie sind nur dann gerechtfertigt, wenn eine konkrete 
Störung oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung vorliegt, die zudem eine gewisse Inten-
sität aufweist. Wird generell allen in einer Unterkunft 
untergebrachten Asylsuchenden untersagt, eine be-
stimmte Strasse zu benutzen, ist die Verfassung ver-
letzt: Pauschale Massnahmen finden keine Grundlage 
im Gesetz und verfolgen auch kein schützenswertes öf-
fentliches Interesse. So reichen insbesondere subjektive 
Gefühle der Verunsicherung oder diffuse Ängste von 
Anwohnern nicht aus, um die Bewegungsfreiheit von 
Asylsuchenden präventiv einzuschränken. Solche An-
ordnungen sind auch nicht verhältnismässig, da sie sich 
nicht gezielt gegen die störende Person richten, son-
dern sämtliche Asylsuchenden betreffen. 

In der Praxis werden asylsuchende Personen mitunter 
auch individuell von gewissen öffentlich zugänglichen 
Räumen ausgeschlossen, etwa indem einer bestimm-
ten Person untersagt wird, das Gebiet der Gemeinde 
zu verlassen. Auch diese einzelfallbezogenen Rayon-
verbote sind nur dann grundrechtskonform, wenn die 
betroffene Person eine konkrete Störung oder Gefähr-
dung für die öffentliche Sicherheit darstellt, die Störung 
eine gewisse Intensität aufweist und die Einschränkung 
nicht weiter geht, als zur Beseitigung dieser Störung 
oder Gefährdung erforderlich ist.

Gleichheitsrechte

Verbote, gewisse «sensible» Zonen wie etwa Spielplätze 
zu betreten, gelten regelmässig nur für eine bestimmte 
Gruppe von Personen, und zwar für Asylsuchende. Die-
se Ungleichbehandlung ist auch aufgrund der verfas-
sungsrechtlichen Gleichheitsgarantien problematisch.

Die Bundesverfassung enthält ein Rechtsgleichheitsge-
bot (Art. 8 Abs. 1 BV) und ein Diskriminierungsverbot 
(Art. 8 Abs. 2 BV). Die Rechtsgleichheit garantiert dem 
Einzelnen die Gleichbehandlung durch staatliche Be-
hörden, und dies sowohl in der Rechtsetzung als auch 
in der Rechtsanwendung. Ungleichbehandlungen zwi-
schen Schweizern und Ausländerinnen sowie zwischen 
fremden Staatsangehörigen mit unterschiedlichem Auf-
enthaltsstatus sind deshalb nur verfassungskonform, 
wenn sie sich sachlich begründen lassen. Eine sachliche 
Begründung liegt insbesondere dann vor, wenn eine 
Unterscheidung notwendig ist, um das Ziel einer im öf-
fentlichen Interesse liegenden Regelung zu erreichen. In 
der Praxis werden die Massnahmen damit begründet, 
dass andernfalls die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
gefährdet wäre. Ob aber eine Person eine Gefahr für 
Sicherheit und Ordnung darstellt, hängt nicht von ih-
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rem Aufenthaltsstatus ab. Der Aufenthaltsstatus von 
Asylsuchenden ist deshalb kein geeigneter Anknüp-
fungspunkt für generelle Massnahmen zum Schutz der 
öffentlichen Sicherheit und damit kein sachlicher Grund 
für eine Ungleichbehandlung. 

Wird eine Ein- bzw. Ausgrenzung vorwiegend gegen-
über Personen oder Personengruppen ausgesprochen, 
die gemeinsame Merkmale wie Herkunft, Rasse, Ge-
schlecht oder soziale Stellung aufweisen, könnte darü-
ber hinaus eine Verletzung des Diskriminierungsverbots 
(Art. 8 Abs. 2 BV) vorliegen. Das Diskriminierungsverbot 
ergänzt die Rechtsgleichheit nämlich, indem es jeden 
Menschen vor ungerechtfertigten Herabwürdigungen 
aufgrund bestimmter Merkmale schützt. Eine Verletzung 
dieser Garantie läge beispielsweise vor, wenn vorab dun-
kelhäutige Männer von der Benützung eines öffentlichen 
Platzes ausgeschlossen würden, während das gleiche 
Verhalten von Personen anderer Hautfarbe ohne solche 
Konsequenzen bliebe. Die staatlichen Behörden haben 
deshalb besonders darauf zu achten, dass die getroffe-
nen Massnahmen nicht auf verfassungsrechtlich verpön-
ten Kategorisierungen und Vorurteilen basieren.

Wer muss sich an diese 
grundrechtlichen Vorgaben halten?

Die genannten Grundrechte verpflichten zunächst die 
Behörden. Gesetzgeber und Rechtsanwender von Bund 
und Kantonen haben dafür zu sorgen, dass sie selbst 
keine Verfassungsverletzungen begehen, etwa durch 
unverhältnismässige oder diskriminierende Ausgren-
zungsregeln. Die Grund- und Menschenrechte gelten 
aber auch für private Organisationen und Sicherheits-
beamte, denen der Betrieb von Asylunterkünften über-
tragen wurde (Art. 35 Abs. 2 BV). Wird die Betreuung 
von Asylsuchenden an private Organisationen ausge-
lagert, muss der Staat deshalb sicherstellen, dass sich 
auch diese grundrechtskonform verhalten, etwa indem 
sie ihre Betriebsreglemente so ausgestalten, dass die 
Bewegungsfreiheit nicht durch unverhältnismässige 
oder schikanöse Ausgangsregeln verletzt wird.

Les requérants d’asile 
dans l’espace public – 
limites de la liberté de 
mouvement

La Confédération et les cantons restreignent 

l’accès des requérants d’asile à l’espace public, 

par exemple en leur interdisant d’emprunter 

certaines voies ou en appliquant une stricte 

obligation de présence dans les centres d’hé-

bergement pour requérants d’asile. La liber-

té de mouvement (art. 10, al. 2 Cst.) protège 

tout être humain, indépendamment de son 

statut de séjour. Ainsi, la Constitution garantit 

aussi aux requérants d’asile le droit de se 

déplacer librement, un droit qui ne peut être 

limité que dans des conditions déterminées. 

La réglementation sévère des heures de sor-

tie – notamment dans les centres d’asile gé-

rés par la Confédération – ne correspond pas 

à ces conditions. En effet, cette réglementa-

tion restreint trop fortement les possibilités 

des demandeurs d’asile de se déplacer libre-

ment pour nouer des contacts sociaux en vue 

d’organiser leur quotidien. De même, les in-

terdictions collectives de périmètre pour les 

requérants d’asile ne sont pas conformes à la 

Constitution. Le sentiment d’insécurité de la 

population ne constitue pas un intérêt public 

suffisant ; en outre, les mesures collectives, 

ne s’appliquant pas à un cas isolé, ne sont pas 

proportionnées. A fortiori les droits d’égali-

té exigent que les autorités n’exercent pas de 

discrimination envers les requérants d’asile 

en fonction de leur statut de séjour, respecti-

vement de leur origine.
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Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Zusammenfassung eines 
Gutachtens, welches die Autorinnen im Auftrag der Eidgenös-
sischen Kommission gegen Rassismus EKR verfasst haben; der 
vollständige Text findet sich unter www.ekr.admin.ch.


